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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.09.2012 

Geschäftszahl 

B13 315649-1/2008 

Spruch 

B13 315.649-1/2008/8E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag.a Eigelsberger als Vorsitzende und die Richterin Mag. Kracher 
als Beisitzerin über die Beschwerde von XXXX, StA: Tunesien, vertreten durch Kocher & Bucher 
Rechtsanwälte GmbH, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24. 10. 2007, Zl 06 09.542-BAG, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21. 6. 2012 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde von XXXX wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 wird XXXX der Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Tunesien nicht zuerkannt. 
 

III. Die Ausweisung der XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Tunesien ist gemäß § 10 Abs. 2 Z 
2 AsylG 2005 in Verbindung mit § 10 Abs. 5 AsylG 2005 auf Dauer unzulässig. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

Die Beschwerdeführerin stellte am 10. 9. 2006 einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Bei ihrer Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Polizeiinspektion XXXX am 
10. 9. 2006 gab die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, am 15. September 2004 mit einem Flugzeug unter 
Mitnahme ihres tunesischen Reisepasses legal in die Slowakei gereist zu sein. Sie habe von der slowakischen 
Botschaft in Tunis ein für 15-Tage gültiges Visum erhalten. In der Slowakei habe sie einen Asylantrag gestellt. 
Sie habe ihren Reisepass in der Slowakei verloren. Dort habe sie sich sechs Monate in Haft befunden und sei 
danach in ein Lager gebracht worden. Am 9. 9. 2006 sei sie von dort geflohen, weil ihr die Lagerleitung 
mitgeteilt habe, dass sie am 11. 9. 2006 in Haft genommen werde. Sie habe sich insgesamt zwei Jahre in der 
Slowakei aufgehalten. 
 

Sie habe ihr Heimatland deshalb verlassen, weil sie von ihrem Bruder schlecht behandelt und geschlagen worden 
sei. Ihr Vater sei sehr früh gestorben. Sie habe einen Mann kennengelernt und diesen im Geheimen geheiratet. 
Davon habe ihr Bruder erfahren. Nachdem sie ihr Kind verloren habe, habe ihr Bruder sie mit dem Umbringen 
bedroht. 
 

Am 9. 11. 2006 wurde die Beschwerdeführerin bei Bundesasylamt einvernommen und gab dort an, am 15. 9. 
2004 mit ihrem Reisepass legal aus Tunis in die Slowakei geflogen zu sein. Sie sei nach Ablauf des Visums als 
Asylwerberin in der Slowakei aufhältig gewesen. Sie sei am 10. 9. 2006 über die grüne Grenze nach Österreich 
gereist. Der Reisepass sei ihr ein oder zwei Jahre vor ihrer Ausreise aus Tunesien von der dortigen Passbehörde 
ausgestellt worden. Sie habe den Reisepass nach ihrer Ankunft in der Slowakei nach Tunesien zurückgeschickt, 
weil sie Angst gehabt habe, abgeschoben zu werden. Sie habe den Reisepass an XXXX geschickt, jener Frau, die 
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ihr bei ihrer Ausreise behilflich gewesen sei. Sie habe in der Slowakei einen negativen Bescheid erhalten und sei 
danach nach Österreich geflüchtet. 
 

Sie habe bis zu ihrer Ausreise aus Tunesien im Februar oder März 2004 bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern 
gelebt. Ihr Bruder habe für ihren Unterhalt gesorgt. Danach sei sie zu XXXX geflüchtet, die für ihren Unterhalt 
aufgekommen sei. 
 

Ihr Fluchtgrund bestehe darin, dass sie vor ihrem Bruder flüchten habe müssen. Er habe sie umbringen wollen. 
Sie habe nur sechs Jahre die Schule besuchen dürfen, einen weiteren Schulbesuch sei ihr von ihrem Bruder 
verboten worden. Sie habe auch keiner Arbeit nachgehen dürfen. Sie habe das Haus nicht verlassen dürfen, er 
habe sie ständig kontrolliert. Er habe sie immer geschlagen und unterdrückt. Einmal habe er sie auch mit einer 
Eisenstange geschlagen. Daraufhin habe sie operiert werden müssen. Sie habe auch nicht entscheiden dürfen, 
wen sie heiraten wolle. Als sie einen Mann kennengelernt und sie diesen heiraten habe wollen, habe sie sich 
gegen ihre Familie gestellt. Ihr Liebhaber und sie hätten ihre Familien vor vollendete Tatsachen stellen und 
heiraten wollen. Ihr Liebhaber habe dies jedoch abgelehnt und sie im Stich gelassen. Er habe sie geschlagen. Sie 
habe auch ihr ungeborenes Kind verloren. Als sie sich im Krankenhaus aufgehalten habe, sei ihr Bruder 
erschienen und habe sie dort geschlagen. Er habe gedroht, sie umzubringen. Die Ärzte und Krankenschwestern 
seien erschienen und hätten ihn weggejagt und auch beabsichtigt, ihn anzuzeigen. Sie habe nach ihrer Entlassung 
XXXX angerufen und sich bis zu ihrer Ausreise bei dieser aufgehalten. Bei ihrer Familie habe sie ungefähr 
zweimal in der Woche heimlich das Haus verlassen dürfen, die ungefähr für drei Stunden. Dies sei ihr von ihrer 
Mutter erlaubt worden. Ihr Bruder sei Landarbeiter. Wenn er gearbeitet habe, sei es ihr möglich gewesen, das 
Haus zu verlassen. XXXX wohne in XXXX, ungefähr 150 km von ihrem Elternhaus entfernt. Sie habe XXXX 
als eine Mutter gesehen. Sie habe ihren Liebhaber Ende 2003 oder Anfang 2004 kennengelernt. Ihre sexuelle 
Beziehung habe dann ein halbes Jahr gedauert. Ihr Liebhaber habe einen Kilometer von ihrem Elternhaus 
entfernt gewohnt. Dort habe sie ihn getroffen. Er habe als Kellner in einem Restaurant gearbeitet. Auf Vorhalt 
des Bundesasylamtes, dass sie anlässlich der Erstbefragung angegeben habe, ihr Bruder habe sie geschlagen, als 
er von ihrer heimlichen Eheschließung erfahren habe, während sie in gegenständlicher Einvernahme nunmehr 
angegeben habe, sich mit ihrem Liebhaber gegen ihre Familie gestellt habe in der Hoffnung auf ein gemeinsames 
Leben und dieser sie geschlagen habe und sie ihr gemeinsames Kind verloren habe, gab sie an, dass nicht gesagt 
habe, verheiratet gewesen zu sein. Es habe sich so zugetragen, wie sie es in dieser Einvernahme geschildert habe. 
Als sie ihr Kind verloren habe, sei sie im Krankenhaus von XXXX behandelt worden. Dies sei im Jahre 2004 
gewesen, sie könne sich jedoch an kein genaues Datum erinnern. Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, wonach es 
unglaubwürdig sei, dass sie eine Beziehung zu einem Mann führen habe können, ohne dass ihr Bruder etwas 
gemerkt habe, gab sie an, dass sie nicht lügen würde. Möglicherweise habe sie sich bei den Zeitangaben geirrt. 
Sie habe sich in keinem anderen Landesteil Tunesiens niederlassen können, weil sie überall von ihrem Bruder 
gefunden worden wäre. Im Falle ihrer Rückkehr befürchte sie, getötet zu werden. 
 

Die von Frau XXXX, Ärztin für psychotherapeutische Medizin, erstellte gutachterliche Stellungnahme im 
Zulassungsverfahren gemäß § 30 AsylG 2005 vom 9. 11. 2006 ergab, dass die Beschwerdeführerin an PTSD mit 
ängstlichen und depressiven Symptomen leide. 
 

Am 8. 8. 2007 fand beim Bundesasylamt eine fortgesetzte Einvernahme der Beschwerdeführerin statt. Dabei 
führte sie aus, dass sie sich psychisch nicht wohl fühlen würde. Sie habe ihren Reisepass kurz nach ihrer Ankunft 
in der Slowakei an XXXX zurückgeschickt. Sie habe bei dieser sechs Monate gewohnt. An die Adresse könne 
sie sich nicht erinnern. Es habe sich um einen kleinen Vorort von XXXX gehandelt namens XXXX. Auf Vorhalt 
des Bundesaaylamtes, dass sie bei der Erstbefragung angegeben habe, ihren Reisepass in der Slowakei verloren 
zu haben und nunmehr anführte, ihren Reisepass nach Tunesien zurückgeschickt zu haben, gab sie an, nicht zu 
wissen, warum sie widersprüchliche Angaben gemacht habe. Es sei richtig, dass sie den Reisepass nach 
Tunesien geschickt habe. 
 

Sie habe von ca März/April 2004 bis zu ihrer Ausreise Ende September 2004 bei XXXX gewohnt. Sie habe ein 
Jahr lang den Beruf einer Friseurin erlernt, diesen aber nie ausgeübt. Sie habe keine Verwandten in Österreich. 
 

Zu ihren Fluchtgründen führte sie aus, dass sie von ihrem älteren Bruder geschlagen worden sei. Dies habe nach 
dem Tod ihres Vaters begonnen. Nach der 8-jährigen Schulausbildung habe sie im Haushalt arbeiten müssen. Im 
Jahre 2002 habe sie einen jungen Mann kennengelernt. Mit diesem habe sie bis zum Jahre 2004 eine Beziehung 
geführt. Anfang 2004 sei sie schwanger geworden. Da ihr Freund mit der Schwangerschaft nicht einverstanden 
gewesen sei, habe er sie geschlagen. Danach habe er sie in das Krankenhaus gebracht. Dort habe sie eine 
Fehlgeburt erlitten. Danach habe sie ihn nicht mehr gesehen. Sie habe auch nicht versucht Kontakt zu ihm 
aufzunehmen. Zu dieser Zeit sei sie auch von ihrem Bruder geschlagen worden. Er habe nichts von ihrer 
Schwangerschaft und ihrer Liebesbeziehung gewusst. 
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Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, wonach sie anlässlich ihrer Erstbefragung angab, einen Mann kennengelernt 
zu haben, ihn geheim geheiratet zu haben und ihr Bruder davon erfahren habe, während sie beim Bundesasylamt 
angab, nicht verheiratet gewesen zu sein und ihr Bruder nichts von dieser Beziehung gewusst habe, führte sie zu 
diesen widersprüchlichen Angaben aus, mit "geheim verheiratet gewesen zu sein" gemeint zu haben, eine 
Beziehung zu haben. Sie habe bei der Polizei nicht angegeben, dass ihr Bruder von der geheimen Heirat erfahren 
habe. Ihre nunmehrigen Angaben würden stimmen. Sie habe sich ein paar Tage im Krankenhaus befunden, dabei 
habe ihr älterer Bruder gedroht sie umzubringen. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sei sie zu XXXX 
gefahren. Alle ihre Schwestern hätten über ihre Situation Bescheid gewusst. Auch ihre Schwestern seien von 
ihrem Bruder geschlagen worden. Diese hätten geheiratet und seien von zu Hause ausgezogen. 
 

Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, wonach sie bei der Erstbefragung angegeben habe, ihren Reisepass in der 
Slowakei verloren zu haben, während sie bei der Einvernahme in der Slowakei angab, den Reisepass am 
Flughafen in der Slowakei den beiden Männern, die sie schon aus Tunesien gekannt hätten, übergeben zu haben, 
und nunmehr heute ausführt, den Reisepass nach Tunesien geschickt zu haben, gab sie zu ihren 
widersprüchlichen Aussagen an, in der Slowakei Angst gehabt zu haben. 
 

Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, wonach sie bei der Einvernahme in der Slowakei angab, dass die beiden 
zuvor erwähnten Männer ihr Arbeit als Friseurin in Italien angeboten hätten, während sie diesen Umstand bei 
ihren Einvernahmen in Österreich nicht erwähnt habe, gab sie an, dass ihre in der Slowakei getätigten Angaben 
nicht wahr seien. 
 

Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, wonach sie in der Einvernahme in der Slowakei angegeben habe, im Jahre 
2004 in die Slowakei gekommen zu sein, um eine Anstellung zu finden, weil Tunesien ein armes Land sei und 
sie dort Schulden habe, die sie zurückzahlen wolle, gab sie an, dass ihre dort getätigten Angaben nicht richtig 
seien. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 24. 10. 2007, Zl 06 09.542-BAG, wurde der Antrag der 
Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz gemäß § 3 Absatz 1 AsylG 2005 abgewiesen und der 
Beschwerdeführerin der Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Absatz 1 
AsylG 2005 wurde der Beschwerdeführerin der Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf ihren 
Herkunftsstaat Tunesien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II) und die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs 1 Z 2 
AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Tunesien ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 30. 10. 2007 Beschwerde erhoben. 
 

Am 21. 6. 2012 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, an der das 
Bundesasylamt als weitere Partei des Verfahrens nicht teilnahm. Dabei führte die Beschwerdeführerin im 
Wesentlichen aus, dass sie ihren Reisepass nach Tunesien zurückgeschickt habe. Auf Vorhalt, anlässlich der 
Einvernahme vom 10. 9. 2006 angegeben zu haben, ihren damaligen Freund heimlich geheiratet zu haben und 
ihr Bruder davon erfahren habe, während sie in der Einvernahme vom 9. 11. 2006 angegeben habe, sie wolle 
sich mit dieser Beziehung gegen ihre Familie stellen und ihr gesamtes Leben mit diesem Partner verbringen, 
während sie in der Einvernahme vom 8. 8. 2007 nunmehr wiederum anders angeben habe, dass ihr Bruder davon 
keine Kenntnis gehabt habe, dass sie eine Beziehung eingegangen sei, erklärte sie, dass ihr Bruder natürlich 
nichts gewusst habe. Er habe erst davon erfahren, als sie sich im Krankenhaus wegen der Abtreibung befunden 
habe. Dort sei er mit einem Jagdgewehr aufgetaucht. 
 

Auf Vorhalt der Vorsitzenden zu den unterschiedlichen Angaben hinsichtlich der Dauer ihrer Beziehung, 
wonach sie in der Einvernahme vom 9. 11. 2006 angeführt habe, ihren Freund 2003/Anfang 2004 kennengelernt 
zu haben und die Beziehung sechs Monate gedauert habe, während sie in der Einvernahme vom 8. 8. 2007 
angab, ihre Beziehung habe von 2002 bis 2004 gedauert, erklärte sie diesen Widerspruch damit, dass ihre 
Beziehung von Ende 2002/Anfang 2003 bis zum März 2004 gedauert habe. Auf Vorhalt der Vorsitzenden, 
warum sie anlässlich ihrer Asylantragstellung in der Slowakei völlig andere Asylgründe angegeben habe, als bei 
ihrer Antragstellung in Österreich, begründete sie dies damit, Hemmungen gehabt zu haben, zumal die 
Übersetzung von einem Dolmetscher männlichen Geschlechts durchgeführt worden sei. 
 

Obwohl sie sich 6 bis 7 Monate bei XXXX aufgehalten habe, hätte sie sich nicht länger dort aufhalten können, 
weil dies zu gefährlich gewesen sei. 
 

Dem rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin wurden die vorläufigen Sachverhaltsannahmen des 
Asylgerichtshofes zur Situation in Tunesien übergeben und ihm eine Frist von 14 Tagen zur Abgabe einer 
Stellungnahme gewährt. 
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Mit Schriftsatz vom 26. 7. 2012 langte fristgerecht eine Stellungnahme ein. Darin wurden Ausführungen zur 
Situation der Frau in Tunesien getätigt, die jedoch einen Bezug zum Vorbringen der Beschwerdeführerin 
vermissen lassen. Überdies wurde festgehalten, dass sich die Beschwerdeführerin seit sechs Jahren in Österreich 
aufhalten würde. Weiters wurden Kursbesuchsbestätigungen für die deutsche Sprache, ein Dienstvorvertrag 
sowie Empfehlungsschreiben in Vorlage gebracht. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin führt den im Spruch genannten Namen, ist tunesische Staatsangehörige und wurde am 
XXXX in Tunesien geboren. Sie gehört der arabischen Volksgruppe an. Am 15. 9. 2006 reiste sie legal in die 
Slowakei, wo sie auch einen Asylantrag stellte. Nach einer abweisenden Entscheidung im Asylverfahren 
flüchtete sie am 10. 9. 2006 nach Österreich, wo sie am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz 
stellte. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin wegen der Beziehung zu einem Mann und den 
damit durch ihren Bruder verursachten Repressalien aus Tunesien geflüchtet ist, sodass sie im Falle einer 
Rückkehr nach Tunesien nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit konkret und gezielt gegen ihre Person 
gerichteten asylrelevanten Verfolgungshandlungen zu rechnen hat. 
 

Die Beschwerdeführerin lebte in Tunesien mit ihrer Mutter und ihrem Bruder im gemeinsamen Haushalt. 
 

Nicht festgestellt werden kann darüber hinaus, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nach 
Tunesien die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

Weiters leidet die Beschwerdeführerin weder an einer schweren körperlichen noch an einer schweren 
psychischen Erkrankung und es besteht auch kein längerfristiger Pflege- oder Rehabilitationsbedarf. 
 

Die Beschwerdeführerin besitzt in Österreich keine Angehörigen. Sie ist strafrechtlich unbescholten. Die 
Beschwerdeführerin lebt in Österreich in keiner Familiengemeinschaft bzw. familienähnlichen 
Lebensgemeinschaft. Aufgrund des sechsjährigen Aufenthaltes in Österreich und der vorgelegten 
Sprachkursbestätigungen beherrscht die Beschwerdeführerin die deutsche Sprache in einem sehr guten Ausmaß. 
Die Beschwerdeführerin ist in ihr soziales Umfeld gut integriert und im Besitz eines Angestellten-
Dienstvorvertrages. 
 

Zur Lage in Tunesien wird festgestellt: 
 

Tunesien befindet sich nach der Revolution im Januar 2011 in einer Umbruchphase und wird 
 

von einer Interimsregierung regiert. Interimspräsident Mbazaa ist Staatsoberhaupt, Premierminister Essebsi führt 
die Regierungsgeschäfte, bis die am 23.10.2011 gewählte verfassungsgebende Versammlung einen neuen 
Staatspräsidenten gewählt und eine neue Übergangsregierung bestätigt hat. Daneben muss die 
verfassungsgebende Versammlung innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung erarbeiten sowie Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen vorbereiten. Seit dem 11.01.2011 gilt landesweit und bis zum30.11.2011 befristet 
der Ausnahmezustand, der allerdings faktisch keinen Einfluß auf den 
 

Alltag hat. Er berechtigt jedoch die Streitkräfte, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
 

die Sicherheit in Tunesien aufrechtzuerhalten, inklusive Schusswaffengebrauch. Das Militär hat damit auf 
Anordnung des Präsidenten das Recht, an zentralen Punkten im Land eingesetzt zu sein und die Sicherheitskräfte 
bei gewaltsamen Demonstrationen zu unterstützen. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
der Tunesischen Republik, Stand: Oktober 2011) 
 

Die islamisch-konservative Partei Ennahdha (Wiedergeburt) mit dem Parteiführer Rachid Ghannouchi wurde bei 
dieser Wahl mit großem Abstand stärkste Kraft, sie erhielt laut amtlichem Endergebnis rund 41% der Stimmen. 
Sie erhält damit 89 der 217 Sitze in der Verfassungsgebenden Versammlung und ist für eine Mehrheit auf 
Koalitionspartner angewiesen. Insgesamt sind künftig 25 verschiedene Parteien in der Verfassungsgebenden 
Versammlung vertreten. Davon haben 14 Parteien jedoch nur je einen Sitz erreicht.96 Die Ennahdha stellt die 
meisten Frauen in der tunesischen Versammlung. 42 weibliche Ennahdha-Mitglieder werden die Gestaltung der 
Verfassung mitbestimmen. Die restlichen Parteien entsenden lediglich neun Frauen. Zweitstärkste Kraft wurde 
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mit 29 Sitzen die Mitte-Links-Partei Kongress für die Republik (CPR, Al Mottamar) unter Führung des 
Medizinprofessors Moncef Marzouki. Drittstärkste Kraft wurde mit 26 Sitzen die nationalistisch orientierte 
Volksliste (Al-Aridha Al-Aridha Al-Chaabia, Petition für Gerechtigkeit und Entwicklung) unter Führung des 
Medienunternehmers Hechmi Hamdi aus London. Ihr waren zunächst sechs Mandate wegen 
Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung aberkannt worden, die sie jedoch vor Gericht wieder 
einklagen konnte. Die sozialdemokratische Partei Ettakatol (FTDL, Demokratisches Forum für Arbeit und 
Freiheit), die von dem Arzt Mustapha Ben Jaafar geführt wird, erreichte mit 20 Sitzen den vierten Platz. Nach 
Angaben internationaler Beobachter lief die Wahl weitgehend fair ab. Die Verfassungsgebende Versammlung 
soll in den kommenden zwölf Monaten eine neue Verfassung erarbeiten. Sie wird zudem neben der Organisation 
der Neuwahlen zum Parlament und zum Amt des Staatspräsidenten auch den Auftrag erhalten, das Wahlgesetz 
und das Presserecht zu überarbeiten. Daneben soll sie eine Stellungnahme zu der Frage erarbeiten, ob die neue 
Republik parlamentarisch oder präsidial ausgerichtet sein soll. 
 

Eine Koalition aus der Ennahdha-Partei, der CPR und der FTDL verständigte sich nach intensiven 
Verhandlungen auf eine neue Spitze der Übergangsregierung. Der frühere Menschenrechtsaktivist und Parteichef 
der CPR Moncef Marzouki wurde Präsident der neuen tunesischen Übergangsregierung, Ennahdha-
Generalsekretär Hamadi Jebali übernahm das Amt des Ministerpräsidenten, Vorsitzender der 
Verfassungsgebenden Versammlung wurde der FTDL-Vorsitzende Mustapha Ben Jaafar. (BMF, Umsturz und 
Unruhen in der arabischen Welt, Aktuelle Lage und Entwicklung in den Ländern Ägypten, Algerien, Libyen, 
Marokko, Syrien, Tunesien Januar 2012, S 40 ff). 
 

Situation der Frau in Tunesien: 
 

Aufgrund der ersten freien Wahlen in Tunesien seit der Unabhängigkeit vom Kolonialreich Frankreich ist die 
islamisch-konservative Partei ENNAHDHA (Hizb en-Nahdha) stärkste Kraft im Parlament. Die Ennahdha stellt 
die meisten Frauen in der tunesischen Versammlung. 42 weibliche Ennahdha-Mitglieder werden die Gestaltung 
der Verfassung mitbestimmen. Die restlichen Parteien entsenden lediglich neun Frauen." (S.9) Da die Ennahdha 
sich als oppositionelles Modell zum laizistischen Tunesien unter den Präsidenten Bourguiba und Ben Ali 
bekennt, setzt sie auf die islamische Identität als eines der wesentlichen Elemente des Staates, was jedoch nicht 
heißt, dass sie die Aufhebung der Trennung zwischen Staat und Religion anstrebt. Jedoch ist ein Eingreifen in 
die individuellen Freiheiten des Bürgers auch nicht erwünscht, weshalb unter der Regierung der Ennahdha das 
Kopftuchverbot aufgehoben wurde. (BAMF, Tunesien. Die Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung. 
01.12.2011) 
 

Systematische geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen sind nicht bekannt. Frauen sind Männern mit 
Ausnahmen im Familien- und Erbrecht rechtlich gleichgestellt. Häusliche Gewalt gegen Frauen gehört vor allem 
in ländlichen Gebieten häufig zum Alltag in den Familien." (S.4) 
 

Zur Gleichstellung in der Armee: "Seit März 2003 gibt es auch für junge Frauen die Möglichkeit zur Ableistung 
des Wehrdienstes, die in der Praxis jedoch kaum wahrgenommen wird." (S.13) 
 

Im Kapitel "Geschlechtsspezifische Verfolgung" (S.14) wird vor allem auf die Errungenschaften bei der 
Gleichstellung von Frau und Mann und der Frauenrechte allgemein unter der Amtszeit von Präsident Bourguiba 
hingewiesen. Das Eherecht und somit auch das Erbrecht unterliegt traditionell der Sharia, die eine im westlichen 
Kontext gesehene Benachteiligung der Frau mitsichbringt. 
 

So fortschrittlich das Gesetz ist, so wenig wird es vor allem im ländlichen Bereich und in der ungebildeten 
Schicht gelebt. Häusliche Gewalt und Benachteiligung im öffentlichen Leben sind hier bekannt. (Auswärtiges 
Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Tunesischen Republik (Stand: Oktober 
2011), 03.11.11). 
 

Der Kampf der Frauen um Gleichstellung mit dem Mann reicht in die koloniale Periode zurück. Zu den 
wichtigsten Errungenschaften gehören die Abschaffung der Polygamie und Verstoßung der Frau, das Recht der 
Frau eine Scheidung beantragen zu können, die Einführung eines Mindestalters für die Eheschließung, die 
Zustimmung beider Geschlechter zur Eheschließung (1956, bekräftigt 1993); gleiche Bildung für beide 
Geschlechter zwischen 6 - 14 (1958) und Einführung des Pflichtschulunterrichts für beide Geschlechter 
zwischen 6 und 16 Jahren (1991); Wahlrecht (1957) und das Recht politische Ämter anstreben zu können (1959). 
 

Die Auseinandersetzung zwischen jenen, die das islamische Recht im Familienrecht durch Artikel 1 der 
Verfassung (Islam ist die Religion des tunesischen Volkes) bestärkt sehen und jenen, die sich auf den 
Säkularismus in der Rechtssprechung beziehen, besteht weiterhin. 
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Trotz der in der Verfassung verankerten Rechte der Gleichheit und Gleichberechtigung der Geschlechter 
bestehen Ungleichheiten, so etwa im Staatsangehörigkeitsgesetz in bezug auf Ehen mit AusländerInnen. 
 

Der Zugang zur Gerichtsbarkeit und Justiz ist gleich für beide Geschlechter. Weibliche und männliche 
Zeugenaussagen haben die gleiche Wertigkeit. (Anm.: im Gegensatz dazu ist in der Sharia für die Frau die halbe 
Stimme festgeschrieben, also 2 weibliche Aussagen sind gleichwertig mit einer männlichen.) 
 

Auch das Arbeitsrecht sieht Gleichberechtigung vor. In Tunesien arbeiten Frauen auch in hohen Ämtern wie 
etwa als Richterinnen (27% aller Richterposten im Jahre 2008) oder in der Politik (1.weiblicher Governeur in der 
Provinz Zaghouan 2004), insgesamt bleiben Frauen im öffentlichen Leben jedoch unterrepräsentiert (laut 
Weltbank 26,7% in 2007, s.S.6). 
 

Frauen besitzen das Recht auf Eigentum (einschließlich Land) und Eröffnung eines Bankkontos, Kreditnahme 
und Abschluß von Geschäftsverträgen (ab 18J.). Mit steigendem Lebensstandard stieg auch das Prestige der 
Frauen in der Gesellschaft, etwa 80% der Haushalte werden heute als Mittelklasseschicht eingestuft. (S.9) 
 

Gesundheitseinrichtungen für Familienplanung und Schwangerschaftsberatung führte zu einer Ausweitung der 
individuellen Freiheit der Frau. Dadurch konnte auch die Geburtenrate auf 2 Kinder pro Mutter gesenkt werden 
(2007). (S.9) 
 

Das Strafrecht sieht die Bestrafung häuslicher Gewalt vor (Reform 1993). Allerdings wird die im Gesetzbuch 
vorgesehene hohe Bestrafung durch die Möglichkeit des Rückzugs der Anzeige des Opfers in der Praxis oft nicht 
angewandt. NGOs haben in den letzten Jahren versucht hier helfend einzugreifen. Die Frauenorganisation ATFD 
hat z. B. in Tunis ein Rechtsberatungszentrum für diese Fälle eröffnet. In 2003 wurde ein von UNFT 
gesponsertes Welcome Center für die Aufnahme von physischer und psychischer Gewalt ausgesetzter Frauen 
eröffnet. Etliche nationale Gruppen wie auch Regierungsbüros haben sich in den letzten Jahren um die 
Versorgung von Frauen in Notsituationen gebildet. 
 

Prostitution ist verboten und wird als a-moralische Handlung bestraft. 
 

Tunesiens Verfassung verankert die Religionsfreiheit, dennoch wurde 1981 (Reform, Bestätigung in 2006) ein 
Gesetz verabschiedet, das den "hijab" (Verschleierung der weiblichen Person) verbietet. 
 

(Anm.: die neue Regierung hat die Aufhebung des Verbots im Regierungsprogramm. Die Salafisten stören 
derzeit einige Uni-Betriebe, da sie das Tragen des Niqab, des Vollkörperschleiers, durchsetzen wollen). 
 

Freizügigkeit gilt für Männer wie Frauen, dennoch werden Frauen in der Praxis von Familienmitgliedern 
mitunter in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. 
 

Während das Eherecht beiden Ehepartnern gleiche Rechte garantiert, fühlen sich Frauen in der Praxis durch 
gesellschaftliche Zwänge mehr oder weniger eingeengt. Das Mindestalter für die Eheschließung ist für Männer 
wie Frauen 18Jahre (Reform 2008). 
 

Obwohl Frauen gleichberechtigt im Erbrecht sind, bleiben in der Praxis Ungleichheiten. 
 

Im ganzen Bericht wird zu den einzelnen Punkten immer wieder der Unterschied zwischen Stadt- (höher 
entwickelt, bessere Infrastruktur, mehr Freiheiten) und Landbevölkerung betont. 
 

Tunesien hat mehrere Deklarationen und Abkommen zu Frauenrechten unterzeichnet, hat ein 
Frauenministerium, eine Frauengewerksschaftsfraktion und mehr als 20 weitere Frauenorganisationen. 
 

Festgehalten werden muss, dass die Autorin des Berichtes zwar ein Auslandsstudium absolvierte, aber jetzt eine 
Professur an der Universität Tunis hat, also der Bericht weitgehendst eine Innensicht bietet. 
 

Lilia Ben Salem, Freedom House, Women's Rights in the Middle East and North Africa 2010. Tunisia. 
30.03.2010; Hanns Seidel Stiftung, Quartalsbericht Maghreb (Tunesien, Algerien, Marokko), I/2012, 01.04.2012 
(S.5); BAMF, Tunesien. Die Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung. 01.12.2011; 
 

Im Bericht der schwedisch-schweizerischen Fact-Finding-Mission wird festgestellt, dass die 
Menschenrechtssituation sich zwar erheblich verbessert hat, einige Befragten aber ihre Sorge bzg. der 
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Aufrechterhaltung der Frauenrechte äußerten. So sieht etwa die Organisation ATFD (Tunesische Gesellschaft 
der demokratischen Frauen) die Frauenrechte unter der neuen - moderat-islamische - Regierung gefährdet, weil 
das Tragen des Kopftuchs vor der Revolution nicht unbedingt ein Ausdruck für eine Religionszugehörigkeit war, 
sondern als Protestsymbol gegen das Ben Ali - Regime stand, heute jedoch der gesellschaftliche Druck auf 
Frauen spürbar ist, das Kopftuch aus religiösen Gründen zu tragen. 
 

ATFD führt seit 1993 ein Zentrum für Rechtsberatung für Frauen, denen Gewalt angetan wurde. Es gibt auch 
eine Telefonhotline für Opfer häuslicher Gewalt. Laut Auskunft von ATFD gibt es keine Frauenzentren von 
Regierungsseite. Allerdings sollten Opfer häuslicher Gewalt sich an die Polizei wenden, die diese Beschwerden 
auch ernst nehmen würde. Polygamie sei schon lange verboten und gleicher Lohn für gleiche Arbeit sei auch 
schon lange gesetzlich geregelt. 
 

Weder ATFD noch die Menschenrechtsorganisation LTDH wußten von Ehrenmorden. Besonders 
schutzbedürftig seien alleinstehende Frauen, die sich um kranke oder behinderte Familienmitglieder oder um 
Kinder kümmerten und jene, die unehelich schwanger wurden. 
 

BFM, Migrationsverekt, Report from a Swedish - Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011, 
24.01.2012 
 

Die Bloggerin, Dozentin und Schriftstellerin XXXX nahm aktiv an der tunesischen Revolution teil, die zum 
politischen Umsturz des langjährigen Regimes führte. Die Teilnahme der Frauen an den Demonstrationen und 
Protestaktionen rief auch Gegner auf den Plan. Mhenni berichtet von verbalen aber auch physischen Angriffen 
von "kleinen Gruppen". Sie berichtet aber auch von Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte, bzw. ausbleibender 
Schutzbereitschaft der Sicherheitskräfte für Frauen bei tätlichen Angriffen Dritter. Mhenni sieht die Mitwirkung 
der Frauen am Aufbau des neuen Tunesien dennoch als notwendig und spricht von einer bedeutenden Rolle, die 
die Frauen hier spielen. 
 

Quantara (Medienprojekt der Deutschen Welle zusammen mit dem Goethe Institut, dem Institut für 
Auslandsbeziehungen und der Bundeszentrale für politische Bildung), Tunesische Bloggerin XXXX, 15.06.2011 
 

Tunesien hat laut einer Pressemeldung von Human Rights Watch Einschränkungen der "Konvention zur 
Eliminierung aller Formen der Diskriminierung von Frauen" (CEDAW) aufgehoben. Die Aufhebung der 
Einschränkungen betrifft vor allem das Familienrecht. Frauen soll nun in Fragen der Staatsangehörigkeit der 
Kinder, Rechte und Pflichten in der Ehe und in Scheidungsfragen, Fragen der Kindererziehung und 
Verantwortung die Gleichstellung mit dem Mann garantiert werden. In Fragen des Erbrechts bestehen allerdings 
noch Ungleichheiten. Obwohl Tunesien viele der Abkommen und Verträge zu Frauenrechte unterschrieben hat, 
ist Tunesien auch eines von vier afrikanischen Ländern das bisher das Maputo Protokoll (Protocol to the African 
Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa) noch nicht unterschrieben hat, da es 
mit einigen Paragraphen zur Ehe nicht einverstanden ist. 
 

Human Rights Watch, Tunisia: Government Lifts Restrictions On Women's Rights Treaty. 06.09.2011 
 

In einem Referat im VIDC stellte die tunesische Journalistin Marwa Reik bzg. der Auswirkungen der 
 

ersten freien Wahlen nach dem politischen Umsturz für Frauen fest, dass Frauen nur einen winzigen Teil in 
Führungspositionen einnehmen, die Entwicklung aber dennoch in die richtige Richtung laufe. Die Probleme der 
Frau im Maghreb allgemein können vor allem auf die Punkte a) Status der Alleinerzieherin, b) der Entlohnung 
von Frauenarbeit und neuerdings wieder verstärkt c) der Bekleidung der Frau in der Öffentlichkeit 
zusammengefasst werden. In Bezug auf die Wahlgewinner stellte sie fest, dass in der ersten Sitzung der 
Verfassungsgebenden Nationalversammlung "mit 49 gewählten Frauen oder 24% der 217 Sitze, [...] keine 
einziger Frau der Ennahda das Wort ergriffen [hat]. Gerade noch einige Frauen der linken Partei, wie Maya 
Jeribi, die Generalsekretärin der Demokratischen Fortschrittspartei PDP und Salma Baccar, die "moderne Frau? 
und Regisseurin haben sich zu Wort gemeldet. Die Frauen der Partei Demokratischer Modernistischer Pol (Pôle) 
haben sich geäußert und ihre Ideen mit ihren männlichen Kollegen geteilt. Sind die gewählten Frauen der 
Ennahda hier gut, um der Partei Geltung zu verschaffen?" 
 

VIDC, XXXX: Tunesien seit dem 23.10.2011. Referat. 22.12.2011 
 

Rückkehrfragen: 
 

Situation für Rückkehrer 
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Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung gilt als gut. Neben Libyen hat Tunesien das höchste jährliche pro Kopf-
Einkommen in Nordafrika (aktuellster Stand (2010): ca. 2.600 Euro/Jahr). Es existiert ein an das 
Beschäftigungsverhältnis geknüpftes Kranken- und Rentenversicherungssystem (CNSS). Die mit 
Arbeitslosigkeit verbundenen Lasten werden überwiegend durch den traditionellen Verband der Großfamilie 
aufgefangen, deren Zusammenhalt allerdings schwindet. Es gibt keine speziellen Hilfsangebote für Rückkehrer. 
Die Interimsregierung hat zur Verbesserung 
 

der Grundversorgung der Bevölkerung in den armen Gegenden des Südens und des Landesinnern eine 
Umwidmung der staatlichen Ausgabenprogramme weg vom gut entwickelten Küstenstreifen hin zu den 
rückständigeren Regionen vorgenommen. (deutsches Auswärtiges Amt: 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Tunesischen Republik, Stand: Oktober 2011) 
 

Behandlung von Rückkehrern 
 

Aus Deutschland zurückgeführte tunesische Staatsangehörige wurden bis zur Revolution bei derAnkunft in 
Tunesien von den Behörden intensiv verhört (s.o. II.1.9). Ob diese Praxis weiterhin Anwendung findet, ist nicht 
bekannt. 
 

An der zugrundeliegenden Gesetzeslage für die strafrechtliche Behandlung von Rückkehrern hat sich indes nach 
Kenntnis des Auswärtigen Amtes nichts geändert. Sollte ein zurückgeführter tunesischer Staatsangehöriger sein 
Land illegal verlassen haben, ist mit einer Anwendung der Strafbestimmung in § 35 des Gesetzes Nr. 40 vom 
14.05.1975 (Arbeitsübersetzung des Auswärtigen Amtes) zu rechnen: 
 

"Jeder Tunesier, der beabsichtigt, ohne offizielles Reisedokument das tunesische Territorium zu verlassen oder 
zu betreten, wird mit einer Gefängnisstrafe zwischen 15 Tagen und sechs Monaten sowie einer Geldstrafe 
zwischen 30 DT und 120 DT (ca. 15 bzw. 60 Euro) oder zu einer der beiden Strafarten verurteilt. 
 

Bei Wiederholung der Tat (Rückfälligkeit) kann sich das im vorhergehenden Absatz aufgeführte Strafmaß für 
den Täter verdoppeln. Die in diesem Paragraphen aufgeführten Strafen kommen jedoch nicht zur Anwendung 
bei Personen, die das tunesische Territorium aufgrund höherer Gewalt oder besonderer Umstände ohne 
Reisedokument betreten." 
 

Behandlung von Rückkehrern, die der Partei ENNAHDHA angehören / Generalamnestie: 
 

Die unter Ben Ali verbotene und als Staatsfeind Nr. 1 angeprangerte Partei "Ennahdha" ist als 
 

Partei zugelassen und aus den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung als stärkste 
 

politische Kraft hervorgegangen. Ihr Parteiführer Rashid Ghannouchi, war am 30.01.2011 nach 20 Jahren aus 
dem Londoner Exil zurückgekehrt. Eine Vielzahl der mehr als 10.000 Personen, die wegen der Mitgliedschaft in 
"Ennahdha" unter dem alten Regime verurteilt worden sind, dürften unter die Bestimmungen der 
Generalamnestie vom 19. Februar 2011 fallen, die politische Gefangene amnestiert. Neben Parteiführer 
Ghannouchi sind viele andere Parteimitglieder aus dem Exil zurückgekehrt. 
 

Die "Bescheinigung des Genusses der Generalamnestie" gilt als Nachweis, dass die in dieser 
 

Bescheinigung ausdrücklich aufgeführten Verurteilungen - kraft Gesetz - erloschen sind. 
 

Eventuelle andere, nicht aufgeführte zivil- oder strafrechtliche Verurteilungen bleiben unberührt. 
 

Um zweifelsfrei festzustellen, ob gegen eine Person weitere Strafverfahren oder Verurteilungen vorliegen, kann 
ein Führungszeugnis (das sog. "Bulletin Numéro 3") beantragt werden. 
 

Einreisekontrollen 
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Bei der Ankunft nach Rückführung wurde tunesischen Staatsangehörigen von den Einreisebehörden in der Regel 
der Pass abgenommen und erst nach langer Wartezeit ein neuer Pass ausgestellt. Diese Praxis steht im Gegensatz 
zu den Bestimmungen des Passgesetzes, wonach ein Passentzug nur nach gerichtlicher Entscheidung gestattet 
ist. Inwieweit diese Praxis weiter Anwendung findet, konnte bisher nicht verifiziert werden. (deutsches 
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Tunesischen Republik, Stand: 
Oktober 2011) 
 

Medizinische Versorgung 
 

Die medizinische Versorgung (einschließlich eines akzeptabel funktionierenden staatlichen Gesundheitswesens) 
hat das für ein Schwellenland übliche Niveau, d.h. es kann in Einzelfällen, insbesondere bei der Behandlung mit 
speziellen Medikamenten, Versorgungsprobleme geben. Ein Import dieser Medikamente ist grundsätzlich 
möglich, wenn auch nur auf eigene Kosten der Patienten. Eine weit reichende Versorgung ist in den 
Ballungsräumen (Tunis, Sfax, Sousse) gewährleistet; Probleme gibt es dagegen in den entlegenen Landesteilen. 
Auch die Behandlung psychischer Erkrankungen ist möglich. Die medizinische Behandlung von HIV-Infizierten 
bzw. AIDS-Kranken ist sichergestellt; es handelt sich aber um ein gesellschaftlich tabuisiertes Thema. In 
Einzelfällen ist eine konkrete Nachfrage bezüglich der Verfügbarkeit der benötigten Medikamente erforderlich, 
in den allermeisten Fällen sind sie vor Ort problemlos erhältlich. (deutsches Auswärtiges Amt: 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Tunesischen Republik, Stand: Oktober 2011) 
 

Haftanstalten: 
 

Viele Haftanstalten sind weiterhin überbelegt. Verlässliche Zahlen liegen immer noch nicht vor; auch die in den 
Jahresberichten internationaler Menschenrechtsorganisationen veröffentlichten Zahlen beruhen auf Schätzungen. 
Die Verantwortung für die Haftanstalten wurde im Juni 2011 einem hochrangigen Militär übertragen, nachdem 
es zu Ausbrüchen, Aufständen und auch Brandstiftung in Gefängnissen gekommen war. Die Hintergründe dieser 
Vorfälle konnten bisher nicht geklärt werden. 
 

Die Unterbringung erfolgt oft in überfüllten Sammelzellen; die Belegzahlen schwanken zwischen 20 und 180 
Häftlingen, vereinzelt gibt es auch Isolierzellen. Oft teilen sich mehrere Gefangene eine Matratze. Zeiten für den 
Hofgang sind knapp bemessen. Die hygienischen Verhältnisse entsprechen nicht europäischen Standards, wohl 
aber den VN-Standards für Haftbedingungen; tägliche (rituelle) Waschungen und wöchentliches Duschen sind 
möglich. Die Toiletten befinden sich in der Zelle. 
 

Von Menschenrechtsorganisationen und Anwälten werden diese erheblichen Missstände 
 

insbesondere bei Unterbringung und Hygiene bestätigt, die Folge sind oftmals Infektionen und Hautkrankheiten. 
(deutsches Auswärtiges Amt: 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Tunesischen Republik, Stand: Oktober 2011) 
 

Diese Feststellungen resultieren aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Die oben genannten Feststellungen resultieren aus der Erstbefragung der Beschwerdeführerin durch ein Organ 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Grenzpolizeiinspektion XXXX, der Einvernahme der 
Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt, der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof 
sowie aus den angeführten Quellen. 
 

Die zum Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin getroffenen Feststellungen erweisen sich durch genaue 
Quellenangaben als substantiiert, schlüssig und nachvollziehbar, wobei eine Ausgewogenheit von sowohl 
amtlichen bzw. staatlichen als auch von nichtstaatlichen Quellen ersichtlich ist. Diese wurden der 
Beschwerdeführerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 21. 6. 2012 
vorgehalten. 
 

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin ist wie folgt zu würdigen: 
 

Die Beschwerdeführerin brachte vor, von ihrem Bruder bedroht und geschlagen worden zu sein, weswegen sie 
ihr Heimatland verlassen habe. 
 

Hinsichtlich der Angaben der Beschwerdeführerin sind folgende Widersprüche erkennbar: 
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Sie brachte anlässlich der Einvernahme am 10. 9. 2006 vor, ihren Reisepass in der Slowakei verloren zu haben. 
In der Einvernahme vom 8. 8. 2007 gab sie anderslautend an, ihren Reisepass einer Freundin ihrer Mutter nach 
Tunesien geschickt zu haben. Bei ihrer Einvernahme in der Slowakei am 4 . 4. 2005 gab sie wiederum völlig 
konträr an, ihren Reisepass sofort nach der Ankunft am Flughafen in der Slowakei jenen beiden Männern 
übergeben zu haben, die sie bereits aus Tunesien gekannt habe. In der mündlichen Verhandlung beim 
Asylgerichtshof gab sie nunmehr an, den Reisepass der Freundin ihrer Mutter, XXXX geschickt zu haben. Auf 
welche Weise die beiden anderen Varianten zum Verbleib ihres Reisepasses zustande gekommen seien, wisse sie 
nicht. Damit ist es der Beschwerdeführerin nicht überzeugend gelungen, den Verbleib ihres Reisepasses 
plausibel zu erklären. 
 

Weiters brachte die Beschwerdeführerin anlässlich ihrer Einvernahme am 10. 9. 2006 vor, heimlich geheiratet zu 
haben, was ihr Bruder in Erfahrung gebracht habe. In der Einvernahme vom 9. 11. 2006 gab sie jedoch an, sich 
gegen ihre Familie gestellt zu haben, in der Hoffnung mit ihrem Partner ein neues Leben beginnen zu können. In 
der Einvernahme vom 8. 8. 2007 gab sie jedoch anderslautend an, dass ihr Bruder von dieser Beziehung nichts 
gewusst habe. Als der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof diese 
widersprüchlichen Angaben vorgehalten wurden, gab sie an, dass ihr Bruder nichts davon gewusst habe. Die 
Beschwerdeführerin konnte jedoch nicht nachvollziehbar erklären, warum sie am 10. 9. 2006 angab, dass ihr 
Bruder habe von dieser Beziehung gewusst habe, sondern ließ diesen Widerspruch unaufgeklärt bleiben. 
 

Ebenso widersprüchlich waren auch die Angaben der Beschwerdeführerin zur Dauer der Beziehung zu ihrem 
Partner. So gab sie in der Einvernahme vom 9. 11. 2006 an, ihren Partner Ende 2003/Anfang 2004 kennengelernt 
zu haben. Diese Beziehung habe sechs Monate gedauert. In der Einvernahme vom 8. 8. 2007 gab sie jedoch 
wiederum anderslautend an, dass diese Beziehung von 2002 bis 2004 gedauert habe. Als die Beschwerdeführerin 
in der mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof zu diesen unterschiedlichen zeitlichen Angaben befragt 
wurde, reduzierte sie eine mögliche Begründung darauf, immer angegeben zu haben, dass ihre Beziehung von 
Ende 2002/Anfang 2003 bis zum März 2004 bestanden habe. 
 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Beschwerdeführerin anlässlich ihrer 
Asylantragstellung in der Slowakei völlig diametrale Fluchtgründe anführte. So gab sie an, in Tunesien Schulden 
gemacht zu haben. Um diese zu tilgen, sei sie in das Ausland gefahren, um dort Geld zu verdienen. Festzuhalten 
ist, dass sie jedoch mit keinem Wort die von ihr in Österreich vorgebrachten Fluchtgründe erwähnt hat. Als die 
Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auf diese unterschiedlichen Angaben aufmerksam gemacht 
wurde, gab sie sehr vage und wenig anschaulich an, dort Hemmungen gehabt zu haben, ihren tatsächlichen 
Fluchtgrund anzuführen. Dieser Hinweis für die unterschiedlichen Angaben kann den erkennenden Senat jedoch 
nicht überzeugen, als die Angaben der Beschwerdeführerin vor den slowakischen Asylbehörden völlig diametral 
zu jenen vor den österreichischen Behörden stehen. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin 
nach dem negativen Ausgang ihres Asylverfahrens in der Slowakei nunmehr vor den österreichischen 
Asylbehörden mit neuen Fluchtgründen versuchte, die Flüchtlingseigenschaft zu erlangen. 
 

Nachdem das Fluchtvorbringen der Beschwerdeführerin letztlich als unglaubwürdig zu bewerten war, ergeben 
sich keine Anhaltspunkte, wonach ihr in Tunesien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante 
Verfolgungshandlungen drohen würde. 
 

Zu der von Frau XXXX im Zulassungsverfahren diagnostizierten krankheitswerten psychischen Störung ist 
festzuhalten, dass die Beschwerdeführer keine aktuellen ärztlichen Befundberichte vorlegte und zudem in der 
mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof angab, keine weiteren Behandlungen anzustreben. 
 

Zu den Ausführungen in der Stellungnahme des rechtsfreundlichen Vertreters der Beschwerdeführerin vom 26. 
7. 2012 ist anzumerken, dass sich diese - durch Wiedergabe von Internetbeiträgen - mit der Situation der Frau in 
Tunesien auseinandersetzen, woraus sich jedoch kein Bezug zum Vorbringen der Beschwerdeführerin erkennen 
lässt. 
 

Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in Tunesien 
in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde, zumal sie vor ihrer Ausreise mit ihrer Mutter und ihrem 
Bruder in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hatte. Unter Berücksichtigung der mangelnden Glaubwürdigkeit 
der Angaben der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass der Bruder der Beschwerdeführerin - wie vor 
ihrer Ausreise - den Unterhalt der Beschwerdeführerin bestreiten wird. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 
idF BGBl. I Nr. 153/2009) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht 



 Asylgerichtshof 03.09.2012 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 15 

anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer 
Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, 
die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen 
steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - ist, wer sich "aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22. 12. 
1999, 99/01/0334; 21. 12. 2000, 2000/01/0131; 25. 1. 2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich 
eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21. 12. 2000, 
2000/01/0131; 25. 1. 2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 
haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9. 9. 1993, 93/01/0284; 15. 3. 2001, 99/20/0128); sie 
muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 
vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19. 10. 2000, 98/20/0233). 
 

Zum - wie beweiswürdigend bereits ausgeführt - nicht glaubhaften Vorbringen der Beschwerdeführerin ergeben 
sich nach dem durchgeführten Ermittlungsverfahren keine schlüssigen und nachvollziehbaren Anhaltspunkte, 
dass die Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise einer asylrelevanten Verfolgung hinreichender Intensität aus in 
der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Gründen ausgesetzt war bzw. nach einer Rückkehr 
ausgesetzt wäre. 
 

Auch sonst ergibt sich aus dem herangezogenen Länderdokumentationsmaterial in Verbindung mit dem 
Vorbringen der Beschwerdeführerin im Verlauf ihres Asylverfahrens kein Hinweis darauf, dass sie bei einer 
Rückkehr in ihren Heimatstaat aktuelle Verfolgungshandlungen asylrelevanter Eingriffsintensität aufgrund eines 
der in der GFK genannten Tatbestände zu gewärtigen hätte. 
 

Spruchpunkt II: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
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2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
 

Im Vergleich zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997, der auf § 57 FrG verwies, bezieht sicht § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr 
direkt auf die EMRK. Die Verbote des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr § 50 FPG 2005) orientierten sich aber 
gleichfalls an Art 3 EMRK (Vgl. auch VwGH vom 21.09.2000, 98/20/0557) und erweitern ihn um die 
Todesstrafe, die per se noch keine unmenschliche oder erniedrigende Strafe i.S.d. EMRK darstellt. Angesichts 
des somit im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im letzten 
Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären Schutzes - 
lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 i.V.m § 57 Abs. 1 
auch auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK 
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese 
aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 
FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 
Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 
die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH vom 
31.05.2005, 2005/20/0095). 
 

Die Beschwerdeführerin hat glaubhaft zu machen, dass sie aktuell bedroht sei, dass die Bedrohung also im Fall 
ihrer Abschiebung in dem von ihrem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligt wird oder durch sie nicht abgewendet werden kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im 
Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im 
Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509; 22.08.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle 
Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch 
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entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 02.08.2000, 98/21/0461; 25.01.2001, 
2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in 
seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 
(VwGH 30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Im vorliegenden Fall liegen nach den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen keinerlei Umstände vor, welche ein 
Refoulement der Beschwerdeführerin in ihren Herkunftsstaat als unzulässig erscheinen ließen, zumal in 
Tunesien weder eine objektiv extreme Gefahrenlage in dem geschilderten Sinn noch eine konkrete Gefährdung 
der Beschwerdeführerin nach subjektiven Gesichtspunkten zu befürchten ist. 
 

Weder aus den Angaben der Beschwerdeführerin zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich gewesen 
seien, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der 
Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung 
eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 2000/01/0443). Im zitierten 
Erkenntnis des VwGH vom 21.08.2001 wird die maßgebliche Judikatur des EGMR dargestellt. Vor dem 
Hintergrund dieser Judikatur kommt es unter dem hier interessierenden Aspekt darauf an, ob die Abschiebung 
die betreffende Person in eine "unmenschliche Lage" versetzen würde. Solche Umstände sind im Asylverfahren 
nicht hervorgekommen. 
 

Vor dem Hintergrund ihrer Angaben beim Bundesasylamt kann keinesfalls angenommen werden, dass die 
Beschwerdeführerin, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder im gemeinsamen Haushalt lebte und keine 
erheblichen gesundheitlichen Beschwerden geltend machte, bei einer Rückführung in ihren Herkunftsstaat in 
Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
ausgesetzt wäre. Letzteres wurde von der Beschwerdeführerin aber auch zu keinem Zeitpunkt behauptet. 
Abschließend ist festzuhalten, dass sich allein aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung oder 
Bedrohung im Sinne des Art. 3 EMRK ergibt, solange die notdürftigsten Lebensgrundlagen sichergestellt sind 
(vgl. dazu VwGH vom 30.01.2001, 2000/01/0162). 
 

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin vermag sohin keine Gefahren i. S.d. § 8 Abs. 1 AsylG darzutun. 
 

Spruchpunkt III: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden (Z 2). Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war (lit. a); das tatsächliche 
Bestehen eines Familienlebens (lit. b); die Schutzwürdigkeit des Privatlebens (lit. c); der Grad der Integration 
(lit. d); die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden (lit. e); die strafgerichtliche Unbescholtenheit (lit. f); 
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts (lit. g); die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt 
entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (lit. h); die Frage, ob die 
Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen 
begründet ist (lit. i). 
 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert 
eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 
Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht 
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erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden (und seiner Familie) 
schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner langjährigen Rechtsprechung zu Ausweisungen 
Fremder wiederholt ausgesprochen, dass die EMRK Fremden nicht das Recht auf Einreise und Aufenthalt in 
einem bestimmten Land garantiert und die Konventionsstaaten im Allgemeinen nicht verpflichtet sind, die Wahl 
des Aufenthaltslandes durch Einwanderer zu respektieren und auf ihrem Territorium die 
Familienzusammenführung zu gestatten. Dennoch könne in einem Fall, der sowohl die Achtung des 
Familienlebens, als auch Fragen der Einwanderung betrifft, der Umfang der staatlichen Verpflichtung, 
Familienangehörigen von im Staat ansässigen Personen Aufenthalt zu gewähren, - je nach der Situation der 
Betroffenen und dem Allgemeininteresse - variieren (vgl. z.B. EGMR 5.9.2000, 44328/98, Solomon v. 
Niederlande; 9.10.2003, 48321/99, Slivenko v. Lettland; 22.4.2004, 42703/98, Radovanovic v. Österreich; 
31.1.2006, 50435/99, da Silva und Hoogkamer v. Niederlande; 31.7.2008, 265/07, Darren Omoregie ua v. 
Norwegen). 
 

Im Fall Nnyanzi gegen Vereinigtes Königreich erachtete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die 
Ausweisung einer ugandischen Asylwerberin aus dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK als zulässig, obwohl die 
Beschwerdeführerin, die erfolglos Asyl begehrt hatte, in der Zwischenzeit bereits fast 10 Jahre in Großbritannien 
aufhältig gewesen war: Ihrem Hinweis auf ihr zwischenzeitlich begründetes Privatleben, nämlich dass sie sich 
mittlerweile an einer Kirchengemeinschaft beteiligt habe, berufstätig geworden und eine Beziehung zu einem 
Mann entstanden sei, hielt der Gerichtshof entgegen, dass die Beschwerdeführerin keine niedergelassene 
Einwanderin und ihr vom belangten Staat nie ein Aufenthaltsrecht gewährt worden sei. Ihr Aufenthalt im 
Vereinigten Königreich während der Anhängigkeit ihrer verschiedenen Asylanträge und 
Menschenrechtsbeschwerden sei immer prekär gewesen, weshalb ihre Abschiebung nach Abweisung dieser 
Anträge durch eine behauptete Verzögerung ihrer Erledigung durch die Behörden nicht unverhältnismäßig werde 
(EGMR 8.4.2008, 21.878/06, NL 2008, 86, Nnyanzi gegen Vereinigtes Königreich). Durchaus eine Verletzung 
von Art. 8 EMRK erblickte der Gerichtshof dagegen im Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer bei der 
Ausweisung einer brasilianischen Beschwerdeführerin, die vier Jahre lang gänzlich illegal in den Niederlanden 
gelebt hatte und in diesem Zeitraum aufgrund ihrer Beziehung zu einem niederländischen Staatsbürger, von dem 
sie sich in der Folge wieder trennen sollte, Mutter eines Kindes geworden war, welches (aufgrund des 
niederländischen Vaters) die niederländische Staatsbürgerschaft besaß und dessen Obsorge der Vater aufgrund 
eines pflegschaftsbehördlichen Beschlusses erhalten hatte; nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte überwogen die Konsequenzen einer (zwangsläufigen) Trennung des Kindes von seiner Mutter 
im Falle der Ausweisung die öffentlichen Interessen des Staates an der Aufenthaltsbeendigung, weshalb den 
staatlichen Behörden auch "exzessiver Formalismus" vorzuwerfen sei (EGMR 31.1.2006, 50435/99, da Silva 
und Hoogkamer v. Niederlande). 
 

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 ist im Fall der 
Beschwerdeführerin zu prüfen, ob die Ausweisung einen Eingriff in ihr Privat- und Familienleben darstellen 
würde (Art. 8 Abs. 1 EMRK). 
 

Die Beschwerdeführerin befindet sich seit sechs Jahren im österreichischen Bundesgebiet und ist über die 
gesamte Zeit hindurch unbescholten geblieben und strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Wenn auch die 
strafgerichtliche Unbescholtenheit allein die persönlichen Interessen eines Fremden am Verbleib in Österreich 
gemäß der verwaltungsgerichtlichen Judikatur nicht entscheidend zu verstärken vermag (vgl. VwGH 25.2.2010, 
2010/0018/0029), so liegen nach Ansicht des erkennenden Senates im gegenständlichen Fall besondere 
Umstände vor: 
 

Die Beschwerdeführerin hat sich während ihres Aufenthaltes um ihre Integration in Österreich bemüht. In der 
Beschwerdeverhandlung für den Asylgerichtshof war deutlich erkennbar, dass die Beschwerdeführerin die 
deutsche Sprache in einem ausgeprägten Ausmaß beherrscht, wie auch die Deutschkursbestätigungen belegen. 
Für die Beschwerdeführerin spricht auch, dass sie nunmehr über einen Dienstvorvertrag verfügt, sodass sie aus 
diesen Einnahmen aktuell selbsterhaltungsfähig wäre. Eine bisherige Arbeitsaufnahme ist ihr mangels einer 
arbeitsrechtlichen Bewilligung verwehrt geblieben. Die Beschwerdeführerin ist auch in ihr soziales Umfeld in 
Österreich gut integriert, sie pflegt freundschaftliche Beziehungen zu in Österreich dauerhaft aufhältigen 
Personen. Von diesen wird das freundliche, hilfsbereite und zuverlässige Wesen der Beschwerdeführerin in 
besonderer Weise hervorgehoben. 
 

Wenngleich nun auch zu berücksichtigen ist, dass die Beschwerdeführerin in Tunesien noch über familiäre 
Anknüpfungspunkte verfügt, so ist aber dennoch davon auszugehen, dass die überwiegenden sozialen 
Anknüpfungspunkte der Beschwerdeführerin nach einem Zeitraum eines - ganz überwiegend legalen - 
Aufenthaltes im österreichischen Bundesgebiet von sechs Jahren nunmehr in Österreich zu finden sind. 
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Überdies ist zu bedenken, dass die Beschwerdeführerin im Verlauf des vorliegenden Verfahrens keine 
prozessverschleppenden Handlungen gesetzt hat und bemüht war am Verfahren aktiv und aufrichtig 
mitzuwirken. 
 

Als entscheidungsrelevant ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus auch ausdrücklich und insbesondere 
festzuhalten, dass eine rechtkräftige Ausweisungsentscheidung in Bezug auf die Beschwerdeführerin bisher nicht 
vorliegt. Gemäß der aktuellen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist die Integration von Asylwerbern 
stärker zu berücksichtigen, wenn - anders als in Fällen, in denen die Integration auf einem nur durch 
Folgeanträge begründeten unsicheren Aufenthaltsstatus basierte - diese während eines einzigen Asylverfahrens 
erfolgt ist und dieses von den Asylwerbern nicht schuldhaft verzögert wurde (vgl. VfGH 07.10.2010, B950/10 
u.a., wonach es die Verantwortung des Staates sei, die Voraussetzungen zu schaffen, um Verfahren so effizient 
führen zu können, dass nicht bis zur ersten rechtkräftigen Entscheidung - ohne Vorliegen außergewöhnlicher 
komplexer Rechtsfragen und ohne, dass den nunmehrigen Beschwerdeführern die lange Dauer des 
Asylverfahrens anzulasten wäre - 7 Jahre verstreichen). 
 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung gelangt der erkennende Senat somit zur Ansicht, dass im vorliegenden Fall 
aufgrund der Aufenthaltsdauer und der inzwischen erfolgten Integration der Beschwerdeführerin in Österreich 
die privaten Interessen der Beschwerdeführerin am Verbleib im Bundesgebiet schwerer wiegen, als die 
öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung zugunsten eines geordneten Fremdenwesens. Die von der 
belangten Behörde verfügte Ausweisung erweist sich somit angesichts der gelungenen Integration der 
Beschwerdeführerin zum nunmehrigen Entscheidungszeitpunkt als unverhältnismäßig iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK. 
Die Ausweisung war folglich auf Dauer für unzulässig zu erklären. 
 

Diese Feststellung dient in der Folge als Entscheidungsgrundlage für die zuständige Fremdenbehörde im Sinne 
der Gewährung einer Niederlassungsbewilligung an die Beschwerdeführerin gemäß § 44 a NAG. 


